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POSTANSCHRIFT Bundesministerium des Innern und für Heimat, 10557 Berlin  
 

 
 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

 

auf die mir zur Beantwortung zugewiesene schriftliche Frage übersende ich Ihnen die 

beigefügte Antwort. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

in Vertretung 

 

 

Johann Saathoff 



  
 

 

  

  

 

 

Schriftliche Frage des Abgeordneten Stephan Brandner 
vom 11. Oktober 2022 
(Monat Oktober 2022, Arbeits-Nr. 10/105)  
 
 
 
Frage 
Sieht die Bundesregierung die Ziffer 1 des Beschlusses des Haushaltsausschusses 
aus der 34. Sitzung am 20. März 2019 (Haushaltsausschuss, 19. Wahlperiode, Aus-
schussdrucksache 3301) als eine authentische Rechtsquelle an, so dass abwei-
chend von der bis dahin geltenden Praxis nun entsprechend der Ziffer 1 des genann-
ten Beschlusses auch zusätzliche Einkünfte des Bundespräsidenten a.D. aus einer 
Tätigkeit außerhalb des öffentlichen Dienstes gemäß § 4 BPräsRuhebezG nach 
Maßgabe der entsprechenden versorgungsrechtlichen Vorschriften auf den Ehren-
sold anzurechnen sind oder wäre nach Ansicht der Bundesregierung für eine derar-
tige Praxis erst die Einführung einer gesetzlichen Rechtsgrundlage notwendig (die 
Antwort bitte begründen)? 
 
Antwort 
Die Anrechnung von Erwerbseinkommen aus einer Tätigkeit außerhalb des öffentli-
chen Dienstes ist ohne eine entsprechende Gesetzesänderung nicht möglich, da 
§ 3 des Gesetzes über die Ruhebezüge des Bundespräsidenten abschließend die 
Anrechnung anderweitigen Einkommens regelt und somit § 4 des Gesetzes über die 
Ruhebezüge des Bundespräsidenten nicht zur Anrechnung zusätzlicher Einkünfte 
des Bundespräsidenten a. D. aus einer Tätigkeit außerhalb des öffentlichen Dienstes 
herangezogen werden kann. 
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